
AMTSBLATT
DES KREISES OLKUSZ.

A b o n n e m e n ts p r e is  v ie r te l jä h r l ic h  3  Kr. N r .  12 . O lk u s z ,  a m  1. O c to b e r  19 1 5 .

209. 
An die meiner Verwaltung anvertraute Bevölkerung!

Durch die Gnade Seiner k. u. k. Apostolischen Ma
jestät, meines Allergnädigsten Herrn, als Generalgou
verneur an  die Spitze der unter österreichisch-ungari
scher M ilitärverw altung stehenden Gebiete berufen, be- 
grüsse ich Euch auf das w ärm ste und gebe der Überzeu
gung Ausdruck, dass Ih r Euch der grossen historischen 
Zeit w ürdig erweisen werdet, in der sich das zukünftige 
Schicksal Eures Landes entscheidet.

Die heldenm ütigen Truppen der erlauchten, ver
bündeten M onarchen haben im  unaufhaltsam en Sie
gesläufe Euer Land von der R ussenherrschaft befreit.

W arschau, Lublin, W ilno, Cholm und alle anderen 
historischen Stätten Euerer alten K ultur befinden sich 
im Besitze der Verbündeten.

Bleibt das Kriegsglück — wie w ir es von Gott de
m ütig erflehen, uns auch w eiterhin günstig, so beginnt 
für Euch und Euer H eim atland eine neue Zeit der ge
sicherten nationalen Entw icklung und des allseitigen 
Fortschrittes.

Die siegreichen österreichisch-ungarischen Heere 
sind zu Euch gekommen als Freunde und Beschützer, 
als Retter aus schwerer Drangsal, als H üter Eueres an 
gestam m ten Glaubens, als Verkünder einer besseren Zu
kunft.

Euere W ohlfahrt und Euer Heil liegt uns am  H er
zen; es w ird m eine schönste Aufgabe sein, Euch über
zeugende Beweise unserer w arm en Fürsorge und unse
rer freundschaftlichen Gesinnung zu geben.

An Euch ist es, m ich in den auf Euer Gedeihen 
gerichteten Bestrebungen mit Euerer, eigenen, patrio 
tischen Betätigung zu unterstützen. Es liegt in Euerer

I H and und Ihr werdet aufgeforderl werden, m ilzuw ir
ken, an dem W iedererblühen Edierte Vaterlandcg.

In gem einsam er Arbeit w ird es uns m it Gottes 
Hilfe gelingen, dieses Ziel zu erreichen.

Der k. u. k. M ilitärgouverneur 
Erik Freiherr von Diller, G eneralm ajor mp.

210.
Verlegung des Amtssitzes des k. u. k. Mil.-Ge

neralgouvernements.
Das k. u. k. M il.-General-Gouvernem ent für das 

öst.-ung. Okkupationsgebiet in Polen h a t m it dem 1. 
Oktober seinen Amtssitz nach Lublin  verlegt.

211.
Aviso.

Mit Bezugnahme auf Artikel Nr. 120, des A m ts
blattes Nr. 8. treten zufolge Befehles des k. u. k. M ilitär- 
General-Gouvernements Z. 3390 m it 1. Oktober 1915 die 
Getreidehöchstpreise dritter Stufe in Kraft.

212.
Kundmachung.

D urch die V erhandlungen des Gerichtes des k. u. k. 
Kreiskommandos in Olkusz, wurde erwiesen, dass sich 
Fälle der Holzdiebstähle aus ärarischen W äldern durch 
die Landleute der Umgebung m ehren und die W arn u n 
gen und zweimaligen V erlautbarungen in dieser R ich
tung seitens der k. u. k. Forstverw allung bisher bei den 
Bauern nicht den erw ünschten Erfolg gehabt haben.
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Die Angeklagten entschuldigen sich vor dem S traf
gerichte in  naiver und unglaubw ürdiger W eise dam it, 
dass sie nicht, wussten, dass Holzdiebstahl m it Kerker 
oder Arrest bestraft w ird und geben bisweilen auch an, 
dass sie eine solche Tat für n icht verboten hielten.

Obwohl eine solche Entschuldigung die Täter gar 
n icht rechtfertigt, sondern sie vielm ehr der verdienten 
Strafe unterliegen, werden zur E rinnerung der Bevöl
kerung an die Tragw eite der Folgen des Holzdiebstahls, 
welchen das Gesetz ebenso wie den D iebstahl jeder an 
deren beweglichen Sache behandelt, alle Gemeinde- und 
P farräm ter angewiesen, die Landleute zu belehren, dass 
jede W egnahm e des Holzes ohne Einw illigung das Ver
brechen des Diebstahles begründet, w enn der W ert des 
gestohlenen Holzes 50 Kr. übersteigt; wenn das Holz 
aus einem  m it einem  Graben oder m it einer M ark
scheide umgegebenen W alde, oder in  Gesellschaft, oder 
m it beträchtlicher Beschädigung des W aldes entw en
det wurde, genügt bereits ein W ert von 10 Kr. Die Dieb
stähle werden ausschliesslich nur m it schwerem Kerker, 
von welchem m an sich m it keiner Geldzahlung be
freien kann, bedroht und  bestraft.

Die Bevölkerung des hiesigen Kreises m uss davon 
überzeugt sein, dass die W älder das Vermögen und das 
Gut des Landes bilden, und  die Regierung das Ganze 
gemäss den Grundsätzen der Forstw issenschaft und zum 
W ohl der ganzen Gemeinschaft bew ahrt und bew irt
schaftet.

Die V ernichtung der W älder und der Mangel der
selben m acht das Land arm  und trifft auch em pfindlich 
die Bevölkerung, w oran m an im Interesse der Gemein
schaft denken muss, um so m ehr als die k. u. k. F orst
verw altung einen jeweiligen Bedarf der Landleute an 
Holz berücksichtigt und ihnen die Beschaffung dessel
ben auf eine bequeme und rechtschaffene Art erleich
tert.

213. 
Auskunftstellen.

i .

Die vom M ilitär-Generalgouvernem ent, zum Zwe
cke der Förderung des Handels und der Industrie im 
Allgemeinen und zur U nterstützung der österr.-ung. In 
dustrie im Verkehr m it dem okk. Gebiete errichteten 
Auskunftsstellen in  K rakau und Piotrköw  geben den 
Kaufleuten der Kreise jede Auskunft über H andelsbe
ziehungen m it Ö sterreich-U ngarn und erw irken die 
A usfuhrbew illigungen für aus der Monarchie ausfuhr
verbotene W aren beim  k. k. F inanzm inisterium  in 
W ien.

Vorläufig werden die Kreise:
Kielce, Miechöw, Olkusz, Dabrowa, Jedrzejöw, P in -

czöw, Busk, Wloszczowa, Opatöw, Sandomierz, Bilgoraj, 
Janöw, Zarnosc, Krasnostaw, Chelm, Tomaszöw und 
Hrubieszöw;

an die Auskunftsstelle K r a k a u ,  die Kreise:
Piotrköw, Opoczno, Konsk, Noworadoinsk, Lublin, 

Nowo-Aleksandria, Luhartöw, Kozienice, Radom und 
W ierzbnik;

an die Auskuuftsstelle P i o t r k ö w  gewiesen.

II.

(Organisation der Auskunftsstellen). 

I. Ausfuhr aus Polen nach der Monarchie.
Nach den bisherigen W eisungen ist die Aus

kunftsstelle zur E rteilung von Ausfuhrbewilligungen 
nicht berechtigt.

Die A. St. tritt diesbezügliche Anfragen, soweit es 
sich um  ausfuhrverbotene Artikel handelt, dem M ilitär- 
GeneraLGouvernement ab. Bei ausfuhrfreien W aren 
i n t e r v e n i e r t  die A. St.

II. Ausfuhr aus der Monarchie nach Polen:
1. Evidenzhaltung des Bedarfes im Gouvernem ent

bereiche nach Angabe der Kreiskomm anden.
2. E rw irkung von dem tatsächlichen Bedarfe en t

sprechender G eneral-A usfuhr-Bew illigungen heim k. k. 
Finanzm inisterium .

3. Dem Bedarfe proportionale Aufteilung des Kon
tingentes auf die einzelnen Kreise worüber ein Kreis- 
Kontingentbuch geführt wird, in  welchem die nach den 
betreffenden Kreisen ausgeführten W arenm engen abge
schrieben werden.

4. Evidenzhaltung leistungsfähiger und solider 
F irm en und Entgegennahm e von Ausfuhrgesuchen. 
Massgebend für die Beurteilung ist ein auf dem Aus
kunftsbogen eingetragenes Gutachten der betreffenden 
H andels- und Gewerbekammer m it Klassifizierung I, II 
und III, je nach Solidität und  Leistungsfähigkeit des 
betreffenden Kaufm annes.

5. Über Käufer aus Polen, welche um  A usfuhr- Be
willigung ansuchen, wird, soweit dieselben n icht von 
den k. u. k. K reiskom m anden entsendet werden, tu n 
lichst bei dem betreffenden Kreiskomm ando angefragt.

6. Zusam m enführung von K äufern aus dem Okku
pationsgebiete m it den Verkäufern aus der Monarchie 
durch Angabe solider und leistungsfähiger Bezugs
quellen an Erstcre und Bekanntgabe der Absatzmöglich
keit, eventuell N am haftm achung von Käufern an die 
Letzteren. Eine Verm ittlung der Geschäftsabschlüsse 
findet un ter keinen Um ständen statt.

7. Erteilung von Ausfuhrbewilligungen nach er
folgtem Verkaufsabschlusse. Die A usfuhrzerlifikate lau 
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ten auf bestim m te Kreise und einen bestim m ten In h a 
ber der Bewilligung. Übertragung und sonstiger Miss
brauch w ird als strafbar bezeichnet, um  einen eventu
ellen Handel m it diesen Bewilligungen zu vermeiden.

8. Die K reiskom m anden werden von den nach 
ihrem  Gebiete erteilten A usfuhrbew illigungen verstän
digt werden, dam it dieselben über die eingeführten W a
renm engen orientiert sind, um  dadurch Preistreibereien 
durch Zurückhaltung von W aren zu verhüten.

III.

W enn der Käufer der W are eine Bewilligung zur 
A usfuhr aus Österreich besitzt, so ist eine weitere E in 
fuhrbew illigung, seitens des Kreiskommandos nicht 
notwendig.

Bei Ansuchen um  A usfuhrbewilligungen aus Öster
re ich-U ngarn  haben die Kaufleute ihren Gewerbeschein 
der Auskunftstelle vorzulegen.

Die A. St. gibt dem Käufer wohl die Bezugsquel
len an, verm ittelt aber keine Geschäfte noch besorgt sie 
den Einkauf.

Das Kreiskomniando inform iert die A. St. über den 
W arenbedarf im  Kreise, dam it dieselbe rechtzeitig für 
das Erlangen der entsprechenden Kontingente beim k. k. 
F inanz-M inisterium  sorgen kann. W eiters w ird die 
A. St. fallw'eise verständigt, welche Artikel die Kaufleute 
nach Österreich-Ungarn ausführen wollen.

In der nächsten Zeit werden die M i t t e i l u n 
g e n  d e n  A u s k u n f t s s t e l l e  erscheinen, in  w el
chen Inserate leistungsfähiger österr. F irm en aufge
nom m en sind. Die A. St. n im m t auch in ih ren  M ittei
lungen Inserate von F irm en des okk. Giebietes auf, und 
haben sich zu dem Zwecke, die Interessenten direkt m it 
der A. St. ins E inverhnem en zu setzen.

214. 
Passwesen.

Einführung daktylographischer Fingerabdrücke als Identi
tätsnachweis.

I.

Die günstigen Erfahrungen, die bisher m it der 
probeweisen E inführung von daktylographischen F in 
gerabdrücken als Identitätsnachw eis gem acht wurden, 
lassen die allgemeine E inführung dieses Erkennungs
m ittels w ünschensw ert erscheinen.

Die obligatorische E inführung von daktylogra
phischen F ingerabdrücken auf Reisepässen als E rsatz für 
die Fotographie kann  allerdings m it Rücksicht darauf 
n icht in Frage kommen, weil ein so ausgefertigter Rei
sepass den Anforderungen der Verordnung des österrei

chischen G esam tm inisterium s von 15. Jänner 1915, 
Nr. 11 R. G. Bl. und des ungarischen Gesam tm iniste- 
rium s von 16. Jänner 1915 Nr. 285/M. E. nicht entspre
chen würde und somit zur Ausweisleistung innerhalb 
der Monarchie nicht verwendet werden könnte. Dage
gen ist die fakultative E inführung solcher F ingerab
drücke für Reisepässe neben der in § 4 der Verordnung 
des Arm eeoberkom m andanten vom 8. F ebruar 1915, 
Nr. 2/V. Bl. vorgeschriebenen Fotographie sowie für 
Identitätskarten  ohne weiters durchführbar.

Die daktylographischen Fingerabdrücke, die in 
§ 10 der Verordnung des Arm eeoberkom m andanten vom 
27. Ju n i 1915, Nr. 20. V. Bl. für die auch als Ausweispa
pier dienenden Arbeitsverträge eingeführt w urden, er
m öglichen die verlässliche Feststellung, ob der Vorwei
ser eines Ausweispapieres m it der Person identisch ist, 
für die dieses Dokum ent ausgestellt wurde; sie tragen 
somit wesentlich zur V erhütung von Schwindel und zur 
Erleichterung der Kontrolle bei der Ausweisleistung von 
Personen bei.

F ü r die P artei bietet der daktylographische F in 
gerabdruck den besten Schutz gegen unbegründete Be- 
anständung durch die Sicherheitsorgane.

Die Parteien  können daher schon in  nächster Zeit 
fakultativ, somit ohne jeden Zwang, bei Ausstellung von 
Reisepässen und Identitätskarten  den Abdruck des Zei
gefingers der rechten H and dem Dokumente beifügen.

Dies w ird m it der Aufforderung kundgem acht, 
dass jederm an in  s e i n e m  e i g e n e n  I n t e r e s s e  
seine Ausweispapiere (Reisepass, Identitätskarte) m it 
dem am tlich aufgenom m enen Fingerabdruck versehen 
soll.

II.

Reisepässe werden bis auf W eiteres h ö c h s t e n s  
a u f  3 M o n a t e  ausgestellt. Jede Passverlängerung 
w ird gleichgehalten der Ausfolgung eines neuen Reise
passes.

Die Passverlängerung unterliegt ebenso wie die 
Ausstellung eines neuen Reisepasses der Stempelgebühr.

F ü r Lohnarbeiter ist diesbezüglich im § 7 der Vdg. 
d. A. 0 . Km dten vom 25. VIII. 1915, Nr. 35/VIII. eine 
Sonderbestim m ung enthalten.

' 215.
Kundmachung

I

des k. u. k. E. 0 . K. vom 4 /IX . 1915 betreffend den Post
anweisungsdienst im Okkupationsgebiet.

Auf Grund der Vdg. des Armee O ber-K om m an
danten vom 7./III. 1. J. V. Bl. Nr. 8, über den Post und
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Telegraphendienst § 4. Pkt. 7 und  § 5. Pkt. 7 w ird be
stimm t:

I !•
Die Überweisung von Geldbeträgen m ittelst Post

anw eisung ist zulässig:
a) innerhalb  des Okkupationsgebietes,
b) nach und aus Österreich, Ungarn und Bosnien 

Herzegowina.
 ̂Im  Okkupationsgebiete sind alle E tap.-Postäm ter 

I Kl. und die m it besonderer Verfügung bestim mten 
E tap.-Postäm ter II Kl. m it der A nnahm e von Post
anw eisungen betraut.

Die Versendung von Postanw eisungen an  die 
Feldpostäm ter und die Etap.- Postäm ter m it N um m er
bezeichnung ist unzulässig.

§ 2.
Der H öchstbetrag einer Postanw. beträgt 1000 K.
Die Postanw. m üssen auf Kronenwähi ung lauten.
Z ur Ausstellung der Postanw. sind ausschliesslich 

die am tlichen F orm ulare zu benützen, deren Preis 3 h. 
beträgt

Die Postanw. können in deutscher oder poln. 
Sprache, im Verkehr m it U ngarn auch in ung. Sprache 
ausgestellt werden.

§ 3.
Die Postanw eisungsgebühr beträgt 10 h  für je 

50 K und ist durch Aufkleben von Briefm arken auf 
dem  rechtsseitigen Abschnitt der Vorderseite des B lan- 
ketts zu entrichten.

§ 4.
Die k. u. k., k. k  .und kgl. ung. am tlichen Stel

len sind im Verkehr un tereinander von der E ntrichtung 
der Postanw eisungsgebühren befreit. Der Portofrei
heitsverm erk »Dienstsache« und der Abdruck des Amts
stempels ist auf dem rechtseitigen Abschnitt der Vor
derseite des B lanketts anzubringen.

§ 5.

Das Verlangen nach telegr. Überm ittlung, Be
stellung durch Eilboten oder Ausstellung einer Aus
zahlungsbestätigung ist unzulässig.

§ 6.

Eine Zustellung des m ittels Postanw. angewiese
nen Geldbetrages findet n icht statt.

An Orten, in welchen die Zustellung bescheinigter. 
Sendungen eingeführt ist, werden die Postanw. zuge
stellt. Der Geldbetrag w ird beim Postam t gegen Rück
stellung der vom Em pfangsberechtigten unterfertigten 
Postanw. an den Überbringer ausgezahlt.

Die Post ist n icht verpflichtet, die Legitim ation 
des Überbringers und die Echtheit der U nterschrift des 
Em pfangsberechtigten auf der Postanw. zu überprüfen.

An anderen Orten werden die eingelangten Post
anw. avisiert.

Die Gebühr für die Zustellung oder Avisierung 
einer Postanw. beträgt 4 h.

§ ?•
Die F rist zur Behebung einer avisierten oder zur 

Abholung vorliegenden Postanw. beträgt 7 Tage u. zw.
a) nach dem Eintreffen der Postanw., wenn sich 

der Em pfänger die Abholung Vorbehalten hat;
b) nach der Zustellung der Postanw. oder des 

Avisos.
Der Tag des Eintreffens und der Zustellung w ird 

in  die Behebungsfrist n icht eingerechnet, ebenso blei
ben die Sonn- und allgem einen Feiertage ausser Be
tracht.

§ 8 .

Die Post haftet dem Absender einer Postanw. für 
den eingezahlten Betrag bis zur Auszahlung an  den 
Em pfangsberechtigten. Hievon gelten folgende Aus
nahm en:

a) Bei postlagernd adressierten Postanw. erlischt 
die H aftpflicht durch Auszahlung an  eine Person, die 
nachgewiesen hat, dass ihr Name und  Stand m it den 
Adressangaben der Anweisung übereinstim m en.

b) W ird  eine Postanw. zugestellt, so haftet die 
Post n icht für die Prüfung der Legitim ation des Über
bringers und der Echtheit der U nterschrift des E m 
pfangsberechtigten. (§ 6, Absatz 3).

§ 9-
Die F rist für die Reklam ation wegen Auszahlung 

einer Postanw. an einen Unberechtigten beträgt 6 Mo
nate nach dem Tage der Aufgabe. Mit Ablauf der 
Reklam ationsfrist erlischt der A nspruch auf E ntschä
digungen für Fehlauszahlungen.

N ach Ablauf von 3 Jah ren  von dem auf die E in 
zahlung folgenden Tag an gerechnet verfallen nicht 
reklam ierte Postanw.-Beträge, zu Gunsten der Post
anstalt.

§ 1 0 .

Die sonstigen Bestim m ungen sind in  der D ienst
vorschrift für den Postanw .-D ienst im  O kkupations
gebiet enthalten.

§ U .

D e r  P o s t a n w .  - D i e n s t  w i r d  a m  11 O k 
t o b e r  1915 a u f g e n o i r m e n .

Auf dem Postanw .-A bschnitt sind n u r kurze, den
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Zweck der Zahlung bezeichnende Vermerke gestaltet, 
sonstige M itteilungen aber sind unzulässig.

216. 
Verlautbarung.

Infolge Konstatierung des Ausbruches der R in
denpest in  Kobrin östlich Brzesc litewski, ordne ich 
Nachstehendes an:

1) Das E in- und A usführen lebenden Rindviehes 
ohne Ausnahm e des Geschlechtes und Alters in den 
hiesigen Kreis hezw. aus dem hiesigen Kreise ist 
strengstens verboten.

2) Das A usführen von rohen R indshäuten, Ge
därm en, Unschlitt, H aaren und Hornteilen aus dem 
hiesigen Kreise oder E inführen der erw ähnten A rti
keln in den Kreis ist strengstens untersagt.

Nur im  Falle der ahsolulen Notwendigkeit der 
Aprovisation des M ilitärs oder der Bevölkerung m it den 
genannten Artikeln steht dem Kreiskomm ando das 
Recht zu, jedesm al die Bewilligung zu erteilen.

3) Die getroffenen Schutzm assregeln werden von 
den k. u. k. G endarm erie- und Finanzw ache-K om m an- 
dos überw acht werden.

4) Zwecks V erhütung einer Einschleppung dieser 
und anderer T ierseuchen werden die Herren Gemein
devorsteher und Soltyse aufgefordert unter persönli
chen V erantw ortung darüber zu wachen, dass die Vieh- 
und Fleischbeschauer einm al im  Monate die Revision 
aller Haustiere (Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, 
Sehweine) genauestem  durchführen und m ir über diese 
Revisionen die Raporte auf den vorgeschriebenen 
Drucksorten vorlegen. Diese Raporte sind nach den 
K onskriptionsnum m ern zu verfertigen und am  Ende 
die Summe aller T iergattungen einzusntzen. Ausser- 
dein haben die Gemeinden einen allgem einen Ausweis 
aller Tiergattungen in alfahetischer O rdnung der be
treffenden Ortschaften beizusehliessen. Diese Ausweise 
werden in stäter Evidenz gehalten werden und sind 
dem Kreiskomm ando bis zum  28. eines jeden Monats 
vorzulegen.

5) Der Ausbruch einer Tierseuche ist m ir unab
hängig von den Raporten separat sofort zu melden.

Diese Anordnungen treten sogleich in Kraft und 
die Ü bertretungen werden m it Geldstrafe bis zu 1000 
Kronen oder m it Arreststrafe bis 3 Monate geahndet.

Diese Anordnung ist alle 2 W ochen zu verlaut- \ 
baren.

217. 
Einzahlung der ßrund- und Rauchfangsteuer.

H iem it werden alle Gemeindeäm ter aufgefordert, 
sofort, soterne es ohnehin noch nicht geschehen ist,

zur energischen E intreibung der G rund- und R auch
fangsteuer m it Zuschlägen für das Jah r 1915 sowohl 
vom bäuerlichen und Grossgrundbesitze, sowie den 
Ansiedlungen nach Massgahe der Vorschreibungsdaten 
pro 1914 m it folgenden Ä nderungen heranzutreten:

1) Die bereits im  laufenden Jah re  in  Folge der 
hiesigen Verordnung vom 24./3. 1915 E. Nr. 213 einge
zahlten Rückstände aus dem Jah re  1914 sind im Sinne 
der V erlautbarung, welche in dem Am tsblatte vom 
15./7. 1915 Nr. 100 enthalten ist, als E ntrichtungen auf 
Rechnung des Jahres 1915 anzusehen, weshalb nur die 
entfallenden Differenzen einzutreihen sind.

2) Die 20% perzentige »Armensteuer« w ird auf
gehoben; die aus diesem Titel eingezahlten Beträge sind 
gleichfalls zu Gunsten der Steuern oder Zuschläge für 
das Jah r 1915 zu verrechnen.

3) Ausser der H auptgrundsteuer, sowie der R auch
fanghaupt- und Zuschlagsteuer sind ebenfalls nach 
dem Ausmasse pro 1914 — noch folgende Zuschläge 
einzutreihen:

a) die 15% perzentige W egsteuer,
h) der Zuschlag für E rhaltung  der Gemeindege

richte,
c) der Zuschlag für E rhaltung  der Schulen,
d) die Transportsteuer.
Die eingehohenen Summ en sind längstens bis 

zum 30. Oktober 1. J. an die k. u. k. Kreiskom m ando
kassa unter genauen Angabe, welche Beträge davon 
auf die einzelnen Steuergattungen und Zuschläge en t
fallen, abzuführen.

Ausserdem sollen die Gemeindeämter nur den Z u
schlag »für die Gemeindeverwaltung« einheben, w el
chen sie sich jedoch zur eigenen Verfügung hei sich zu 
belassen haben.

Bevölkerung ist zu verständigen, dass angesichts 
der Nachsicht der Rückstände für das Jah r 1914 in der 
E inzahlung obiger Steuern keine Nachlässe zugestan
den werden können, und im  Falle erfolglosen Ver- 
streichens der anberaum ten F rist der hiesige S teuer
exekutor eventuell m it Hilfe der m ilitärischen Assistenz 
die Rückstände sonst den entfallenden Verzugszinsen 
und 5 perzentigen Exekutionskosten zwangsweise 
eintreiben wird.

218. 
Eröffnung des Postkurses Szczekociny-Prpdio-Pi- 

lica-Woibrom.
Vom 27. September 1915 an  ist das E tappenpost- 

uncl Telegraphenam t I. Klasse Szczekociny eröffnet 
und ist von diesem Tage an sowohl für den am tli
chen, wie auch für P rivat-P ost- und Telegraphenver
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kehr im  R ahm en der übrigen Etappenpostäm ter
I. Klasse tätig.

Zur V erbindung des neuen Amtes m it dem Post

Die Fuhrw erke für den Postkurs werden durch 
die Gemeinde Szczekociny, P rad la und Pilica, die Be
spannung von der in  den Gemeinden w ohnhaften 
Pferdebesilzern beiges teilt.

219. 
Massnahmen gegen Preistreiberei und Lebens

mitteiwucher.
Ich ordne an:
1) W er Lebensm ittel und Gegenstände, welche 

für den täglichen Lebensbedarf unentbehrlich sind, 
in gew innsüchtiger Absicht zu ungew öhnlich hohen 
Preisen anbietet, feilhält oder auf andere Art in  der 
Absicht zusam m enkauft, um  dadurch die Preise h i
naufzutreiben; wer m it den Besitzern dieser W aren, 
behufs Erzielung ungew öhnlich hoher Preise V erab
redungen trifft; wer M arktleute auf dem Wege zum 
Markte aufhält, um  ihre W aren und Erzeugnisse auf
zukaufen und auf diese Art einen Einfluss auf die 
M arktpreisbildung gewinnen will; wer den Besitzern 
oder Verkäufern obgenannter W aren ungew öhnlich 
hohe Preise hiefür anbietet: w ird wegen Preistreiberei 
m it Geld bis zu zw eitausend Kronen oder m it Arrest 
bis zu sechs Monaten bestraft.

Die W aren, welche den Gegenstand der P reistrei
berei bilden, werden beschlagnahm t.

Das Kreiskom m ando behält sich vor, die Bestra
fungen wegen Preistreiberei auf Kosten des Straffäl
ligen durch M aureranschlag und im  Am tsblatte zu ver
öffentlichen.

In  besonders krassen Fällen  von Preistreiberei 
oder wenn eine einm alige Bestrafung fruchtlos bleiben 
sollte, werde ich dem Straffälligen ausserdem  die Ge
w erbeberechtigung entziehen und den Besuch der 
M ärkte verbieten.

netze w ird ein Postkurs Szczekociny-Pradla-Pilica- 
W olbrom  und zurück eingerichtet, der vom genannten 
Tage in nachstehender W eise verkehrt:

2) W er Lebensmittel und Gegenstände, welche fül
lten täglichen Lebensbedarf unentbehrlich sind, in  Ge
schäftslokalen, auf M ärkten oder im Umherziehen feil 
hält, ist verpflichtet den Preis dieser W aren nach 
Qualität, Mass und Gewicht, in deutlich lesbarer Schrift 
in K ronenw ährung (2 Kronen =  1 Rubel) so anzubrin 
gen, dass sich jederm ann über den Preis der W are 
sofort orientieren kann.

3) Die Besitzer von Gastwirtschaften, Speisehäu
sern, Schanklokalen, Kaffe- und Teehäusern, Milch
hallen  u. dgl. dürfen rohe oder zubereitete Speisen und 
Getränke nur zu den vom M agistrat bzw. dem  Ge
m eindevorstand genehmigten Preisen, welche an  einer 
leicht zugänglichen und gut sichtbaren Stelle des Lo
kales in deutlich lesbarer Schrift anzuschlagen sind, 
verkaufen. Die Preise sind in  K ronenw ährung auszu
weisen.

Die Preislisten sind in  deutscher oder polnischer 
oder in beiden Sprachen verfasst, binnen 48 Stunden 
nach V erlautbarung dieser K undm achung in  wenigstens 
zwei Exem plaren dem M agistrat bzw. der Ortsbehörde 
zur Genehmigung vorzulegen.

Übertretungen der in  den Punkten  2 und  3 die
ser K undm achung getroffenen Anordnungen werden 
m it Geld bis zu 500 Kronen oder m it Arrest bis zu 50 
Tagen bestraft.

Im  W iederholungsfälle werde ich auch in  diesen 
F ällen  m it dem Entzüge der Gewerbeberechtigung an - 
gehen.

Vorstehende Anordnungen treten sofort nach 
V erlautbarung in  Kraft.

220.

Ablieferung von Waffen und Munition.
Trotzdem  durch V erordnung des Armeeoberkom

m andanten  vom 16. F ebruar 1915, verlau tbart im  h ie

7 h früh ah Szczekociny an 3 h  30 nachm ittags

9 h  vorm ittags an Pradlo ab 1 h  nachm ittags

10 h  vorm ittags ab Pradlo an 12 li m ittags

12 h  m ittags an Pilica ah 10 h  vorm ittags

1 h  nachm ittags ab Pilica an 9 h vorm ittags

3 h  30 nachm ttgs an W olbrom ab 7 h  früh
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sigen A m tsblatt Nr. 3 vom 15. Mai 1915 u. Z. 36., die 
sofortige Ablieferung aller noch im Besitze der Z ivil
bevölkerung sich befindlichen W affen und M unitions
gegenstände angeordnet wurde, haben die besonders 
in den letzten Monaten sich m ehrende Raubüberfälle 
und andere Strafangelegenheiten den Beweis erbracht, 
dass sich noch viele W affen und M unitionsgegenstände 
in  den H änden dazu unberechtigter Personen befinden.

Es w ird daher die ganze Zivilbevölkerung des 
Kreises nochm als eindringlichst aufgefordert, längstens 
hinnen 8 Tagen von der V erlautbarung dieser Auffor
derung alle noch in  ihrem  Besitze befindlichen Schuss-, 
H ieb- und Stichwaffen, Patronen, Kapseln, Kugeln und 
Pulvervorräte, sowie alle anderen M unitionsgegen
stände dem k. u. k. Kreiskomm ando in  Olkusz bzw. 
dem  nächsten Gendarm eriepostenkom m ando abzulie
fern, w idrigenfalls alle m it einer W affe in  den H än
den aufgegriffenen Personen als einer R aubabsicht ver
dächtigt, behandelt, in längerer U ntersuchungshaft ge
halten  und einer rücksichtslos strengsten Bestrafung 
entgegengeführt werden.

221.

Urteile.

i.

Das Gericht des k. u. k. Kreiskomm andos als e r
kennendes Gericht in  Olkusz hat nach der am  27. A u
gust 1915 durchgeführten H auptverhandlung zu Recht 
erkannt:

Peter Sypien.

geboren in  Zarzecze, Kreis Olkusz u. dorth in  zuständig, 
52 Jahre alt, röm .-kat., verheiratet, Vater von 9 K in
dern, Sohn des Jakob und der Tekla, Landw irt, kann 
lesen und schreiben besitzt 14 Joch Feld, ang. unbe
scholten

ist schuldig,

er habe etwa Mitte Ju li 1915 zu Zarzecze dem durch 
die Kriegsartikel verpflichteten, m eineidig entw iche
nen Inft. F ranz Gajdosch des I. R. Nr. 99 ohne ein im 
Vorhinein getroffenes E inverständnis in  Kenntnis der 
Deserteurseigenschaft desselben durch Verkleidung u. 
V erabreichung von Kost hilfreiche Hand geboten u. die 
Fortsetzung seiner F lucht begünstigt u. die W iderein
bringung erschwert.

Er h a t hiedurch das Verbrechen gegen die Kriegs
m acht des Staates durch Vorschubleistung zu Gunsten 
der Ausreisser gem. § 318 M. St. G. begangen und w ird 
hiefür beim  Nichtvorliegen der Voraussetzungen zur 
standrechtlichen B ehandlung gem. §§ 318 II Strafsatz,

92 u. 127 M. St. G. u. der Z irkularverordnung des R. Iv. 
M. v. 22/12. 1868 Präs. Nr. 4554 Pkt. 23 al. 5 über die 
Anrechnung von einem  Monat der unverschuldet ver
längerten V erw ahrungshaft in  die Strafe noch zum 
schweren Kerker von zehn (10) Monaten, verschärft 
durch m onatlich zweimal Fasten u. hartes Lager an  den 
Fasttagen, sowie gem. § 319 M. St. G. zur Zahlung von 
zw eihundert (200) Kronen an die Kriegskassa verurteilt.

222.

Standrechtsurteil.
Mit dem Urteile des k. u. k. Kreisgerichtes in Ol

kusz als S tandgericht vom 28. September 1915, G. Z. 
K. 322/15/21, wurde Jan  Zielinski, Fabriksarbeiter, 
w ohnhaft in Cisowa, Bz. Olkusz, wegen Verbrechens 
des Raubes nach §§ 483, 485, a, c, d, M. St. G. begangen 
an Moses Jakubowicz in Pilica an 9. Ju li 1915, zum 
Tode durch den Strang verurteilt, welche Strafe ihn 
vom k. u. k. Kreiskom m andanten in  Olkusz im Gna
denwege zur Freiheitsstrafe des schweren Kerkers von 
(10) zehn Jahren , verschärft durch A nhaltung in  E in 
zelhaft in jedem  1 und 6 Monate, sowie einsam e Ab
sperrung in dunkler Zelle am 9. Ju li eines jeden Straf- 
jahres um gewandelt wurde.

223. 
Maul und Klauenseuche im Kreise Wtoszczowa.

In der Gemeinde Moskarzöw wurde bei 14 Stück 
R indern die M aul- und Klauenseuche am tstierärztlich 
konstatiert.

224. 
Pferaeräude im Kreise Dgbrowa.

In Göra W lodowska der Gemeinde-W lodowice 
wurde in 2 Gehöften die Pferderäude am tstierärztlich 
konstatiert.

225. 
Rotzkrankheit im Kreise Piriczow u. Wtoszczowa.

In der Ortschaft Kobylniki der Gemeinde Zagosc 
(Kreis Pinczöw) und in der Ortschaft Starzyny der Ge
m einde Seccmin (Kreis Wtoszczowa) wurde die Rolz- 
krankheit am tstierärztlich konstatiert.



8

226. 
Steckbrief.

Am 26. August 1915 erschien bei der in Burek 
Kreis Stopnica, w ohnhaften Grundbesitzerin Ewa Oszy- 
wa ein unbekannter Mann welcher derselben den Be
trag von 507 Rubeln entlockte, indem  er ih r vorspiegelte, 
dass ih r Mann in einem Spitale h in ter W arschau ver
wundet liege und gegen Bezahlung 500 R. in Gold be
freit werden könne. Ewa Oszywa begab sich m it dem 
Unbekannten na< h Jedrzejöw und als dieser von ih r das 
Geld angeblich zum  W echseln in  die Goldmünzen er
halten  hatte, verschw and er in unbekannter Richtung.

P e r s o n s b e s c h r e i b u n g :  Mittelgross und
schlank, cöa 30 Jah re  alt, ein längliches, ziem lich m a
geres Gesicht, stark  abgebrannt, schwarzes H aar und 
Schnurrbart, oberhalb der Mitte der Lippe ein schw ar
zer Fleck (M utterm al).

K l e i d u n g :  K arrierter Rock, braun und schwarz 
gestreifte Hose, Gum m istiefletten oder Schnürschuhe, 
schwarzer weicher Hut, H em dtrikot darüber weisses 
Hemd ohne Kragen u. Krawatte.

Alle Kommandos und Sicherheitsbehörden- und 
Organe werden ersucht, nach dem Unbekannten zu 
forschen, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und dem 
k. u. k. Kreisgerichte in Jedrzejöw einzuliefern.

227. 
Aufforderung.

Am 16. September 1. J. um  7 h 30' Abend wurde 
beim  G runtw irt W ojciech Bak in Koryczany ein frecher 
Raubüberfall begangen, w obei die Täter dem Beschä
digten 200 Rubeln in  Banknoten geraubt und ihn über
dies m isshandelt haben. Die beiden unbekannten Täter, 
welche beide Fabriksarbeitertrach t getragen haben, dem 
Beschädigten ganz fremd w aren und von welchen der 
eine gross und schlank und im  Alter von unter 30 Jahren  
war, der zweite jüngere viel kleiner, schm ächtig und 
in  Gesicht auffallend blass, sind nach Begehung der Tat 
in der R ichtung gegen Zarnowiec weggegangen. W er 
von dieser T at irgend welche Kenntniss hat und über 
die T äter etwas angeben kann, wolle sich beim k. u. k. 
Kreisgericht in Olkusz oder beim nächstliegenden k. u. k. 
Gendarm erieposten-K om m ando melden.

II.

Das Gericht des k. u. k. Kreiskomm ando Olkusz als 
erkennendes Gericht hat nach der am  27./8. 1915 durch- 
gefuhrten H auptverhandlung zu Recht erkannt:

Peter Seweryn aus Jeziorowice, 28 Jah re  alt, Sohn 
des K aspar und M arianne, G rundw irt in Jeziorowice 
ist schuldig, er habe am  18. Oktober 1914 zu Jezioro
wice gegen sein leibliches, 21 Stunden altes Kind in 
der Absicht es zu töten, durch W ürgen am  Halse auf 
eine solche Art gehandelt, dass daraus der Tod des 
Kindes erfolgte, hiedurch das Verbrechen des Mordes 
gem. 413 M. St. G. begangen.

Er w ird hiefür gem. § 415 zum  Tode durch den 
Strang verurteilt. Diese Strafe w urde vom k. u. k. Ar
m eeoberkom m andanten wegen Vorliegens von Milde
rungsum ständen im  Gnadenwege in zehnjährige schwe
re und verschärfte Kerkerstrafe umgewandelt.

W olf Brauner, Glaser in  Jerzm anowice, wurde 
m it Urteil des Gerichtes des k. u. k. Kreiskommandos 
in Olkusz vom 28. September 1915 G. Z. K. 319/15/9 w e
gen des Verbrechens der V erleitung zum  Missbrauche 
der Amts- und Dienstgewalt nach § 384 M. St. G. zur 
Strafe des einfachen Kerkers in der D auer von vier (4) 
Monaten, verschärft durch A nhaltung in Einzelheit 
w ährend des zweiten Monates der Strafzeit verurteilt.

Der k. u. K reiskom m andant hat jedoch diese S tra
fe m it Rücksicht auf die bisher in den okkupierten 
Provinzen usuell gewesenen Bestechungsm anieren im 
Gnadenwege von vier Monaten auf einen Monat Kerker 
herabgesetzt.

Die Bevölkerung des hiesigen Kreises w ird darauf 
aufm erksam  gemacht, dass nach der in diesem Amts
blatte erfolgten V erlautbarung wiederkehrende Beste
chungen m it unnachtsichtiger Strenge innerhalb  des 
im  § 384 M. St. G. festgesetzten Strafausm asses von 
6 Monaten bis einem  Jah re  bezw. 5 Jah ren  geahndet 
werden.

228. 
Notiz.

Der h. g. Steckbrief vom 18. Ju n i 1915 gegen Ale
xander Glanowski wegen Verbrechens der Notzucht 
w ird wegen Einlieferung des Beschuldigten widerrufen.

Der k. u. k. Kreiskommandant

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p-

Krakow. — D ruk W . L. Anczyca i Sp.


